
 
 
 
 
 

 

 
Tageskurs "Ausländerrecht mit Beispielen aus der Praxis 
der Einwohnerkontrolle" 

 
 

Um was geht es:  
Das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) ist seit 1. Januar 2008 in 
Kraft und wurde seither mehrmals angepasst. Die jüngste Revision, ab 1. Januar 2019 in Kraft, 
beinhaltet hauptsächlich Anpassungen zur verstärkten Integration von Ausländerinnen und 
Ausländern mit geeigneten Massnahmen. Mit der Revision wurde auch der Titel des Gesetzes 
in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration 
(Ausländer- und Integrationsgesetz; AIG) umbenannt. 
Das Ausländerrecht in der Schweiz ist komplex geworden und setzt vertieftes Wissen und eine 
gute Übersicht der rechtlichen Grundlagen sowie der weiteren Zusammenhänge im 
Migrationsbereich voraus. 
Der Tageskurs zum Ausländerrecht zeigt anhand von Beispielen aus der Praxis, wie das 
Ausländergesetz und die Bestimmungen zum Freizügigkeitsabkommen mit der Europäischen 
Union angewendet werden. Dabei wird auch die Abgrenzung zwischen Ausländergesetzgebung 
und Melderecht beachtet. Die für die Einwohnerkontrolle wichtigsten Bestimmungen aus dem 
Ausländerecht werden zusammengefasst. 
. 
Zielpublikum: Der Besuch des Tageskurses setzt Kenntnisse im Ausländerrecht voraus. 

Es richtet sich an Mitarbeitende der Einwohnerkontrolle. 
 

 
Lernziele:  Vertiefung der Kenntnisse im Ausländerrecht 

Erarbeiten von konkreten Problemlösungen anhand von Fallbeispielen aus 

der Praxis und gestützt auf die ausländerrechtlichen Grundlagen 

Selbständiges Arbeiten mit dem Ausländergesetz und den dazugehörenden 

Verordnungen unter Beachtung des Melderechtes 

Abläufe im fremdenpolizeilichen Bewilligungsverfahren verstehen 

Abgrenzung zwischen ausländerrechtlichen und melderechtlichen 

Problemstellungen 

 

Inhalt:  Aufgaben der Einwohnerkontrolle im fremdenpolizeilichen Verfahren 

Bearbeiten von einfachen und mittelschweren Fällen 

Kurze Übersicht zum Ausländergesetz und die dazugehörenden 
Verordnungen 

Die EU und das Freizügigkeitsabkommen und seine Verordnungen 



 
  

Methode: Vorträge, Fachgespräche, Erfahrungsaustausch, Beurteilungsübungen, 
Fallbearbeitungen 

 

Kursdatum: Freitag, 27. September 2019 

 

Kurszeiten: 08.15 Uhr – ca. 17.00 Uhr 

Kursablauf: 08.15 – 08.45h Begrüssung und Vorstellung SEM durch Stefan Däpp 

 08.45 – 12.00h Facharbeiten mit Franz Behrens 

 12.00 – 13.00h Mittagessen 

13.00 – 14.15h Führung durch SEM mit verschiedenen Referenten aus 

den Bereichen Asyl, Visum, Reisedokumente und 

Aufenthalt 

14.15 – 17.00h Facharbeiten mit Franz Behrens 

 

Kursort: Staatssekretariat für Migration, Sitzungszimmer T081  
 Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern  (www.sem.admin.ch) 
 
 
Kursleitung: Franz Behrens   Leiter Personenmeldeamt der Stadt Zürich 

 Martin Nyffenegger Abteilungschef Zulassung Aufenthalt SEM 

 Stefan Däpp   Chef Direktionsstab SEM 

Kosten: CHF 420.00 inkl. Kursunterlagen, Begrüssungs- und Pausenkaffee sowie 
Mittagessen 

Teilnehmerzahl: Die Teilnehmerzahl ist auf max. 19 Personen beschränkt. 
Massgebend ist der Eingang der Anmeldung 

 
Anmeldung: Organisation des Kurses im Auftrag des 

Ausbildungsverantwortlichen VSED, Luis Gomez 

Herr Oliver Ehrat, Leiter ZMD, Stadthausquai 17 
Postfach, 8022 Zürich 
044 412 36 24 / oliver.ehrat@zuerich.ch 

AGB: https://www.vsed.ch/weiterbildung/kursangebote-auf-deutsch/ 
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